
St
an

d
: 0

4/
20

25
   

EM
K 

11
0

33
_0

42
5_

v0
2

Seite 1 von 1

1.	� Gegenstand des Vertrages

1.1.	 Die Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH (nach-
folgend „Netzbetreiber“ genannt) verpflichtet sich, zu den im 
Auftragsformular genannten Preisen und Bedingungen und zu 
diesen Liefer- und Leistungsbedingungen einen Netzanschluss 
für Glasfaseranschlüsse an der im Auftragsformular genann-
ten Anschlussstelle herzustellen und diese an das lichtwellen-
leiterbasierte Telekommunikationsnetz des Netzbetreibers an-
zuschließen.

1.2.	 Voraussetzungen für die Herstellung des Netzanschlus-
ses für Glasfaseranschlüsse sind:

•	� die Einwilligung des Hauseigentümers, falls nicht identisch 
mit dem Auftraggeber nachgewiesen durch die ausgefüll-
te Grundstückseigentümererklärung

•	� die Belegenheit (Lage) der Anschlussstelle im Ausbauge-
biet des Netzbetreibers.

1.3.	 Voraussetzungen für die Herstellung des Netzanschlusses 
für Glasfaseranschlüsse ist die Beauftragung der angebotenen 
Leistungen mittels des Auftragsformulars für die Erstellung des 
Glasfaser-Telekommunikationsanschlusses.

2.	� Vertragsumfang

2.1.	 Der Netzanschluss umfasst die Herstellung einer  
Anschlussleitung, die von der Grundstücksgrenze zum anzu-
schließenden Gebäude führt, sowie die Hauseinführung und 
endet mit dem optischen Netzabschluss APL (Hausübergabe-
punkt oder Anschlusspunkt Linientechnik), welcher gleichzeitig 
die Schnittstelle zur Verkabelung innerhalb des anzuschließen-
den Gebäudes (Gebäudeverkabelung) bildet. Die Gebäudever-
kabelung vom APL bis zur Wohnung bzw. zu einer vorhandenen 
Hausinstallation ist nicht Bestandteil dieses Vertrages. 

2.2.	 Der Netzbetreiber führt die Bau- und Installationsmaß-
nahmen nach dem jeweils zum Zeitpunkt der Bauausführung 
geltenden Stand der Technik und den technischen Vorgaben 
des Netzbetreibers aus.

2.3	 Der Netzbetreiber wird zur Erkundung der erforderlichen  
Bau- und Installationsmaßnahmen vor Baubeginn eine Be-
gehung der Anschlussstelle vornehmen. Wesentliche Bau- 
und Installationsmaßnahmen wird der Netzbetreiber mit dem 
Kunden und dem Grundstückseigentümer abstimmen.

2.4	 Der Netzbetreiber wird die Anschlussleitung je nach 
technischen Gegebenheiten und Wirtschaftlichkeit der Maß-
nahmen in offener oder grabenloser/unterirdischer Bauweise  
verlegen. Die Wünsche des Kunden sind, soweit technisch 
und wirtschaftlich vertretbar und soweit der Grundstücksei-
gentümer dem zustimmt, zu berücksichtigen.

2.5	 Bauweisen, die von einer Standardverlegung oder Mon-
tage abweichen, sind auf Wunsch des Kunden möglich, soweit 
der Zeitrahmen im Zuge der Erschließungsmaßnahme und 
die technischen Gegebenheiten dies zulassen und soweit der 
Grundstückeigentümer dem zustimmt. Die ggf. dadurch ent-
stehenden Mehrkosten trägt der Kunde.

2.6	 Der Kunde verpflichtet sich, einen 230-V Stroman-
schluss in einer Entfernung von bis zu 0,50 m zum optischen 
Netzanschlussgerät zur Verfügung zu stellen. Die Kosten für 
die fachgerechte Herstellung des Stromanschlusses und den 
Energiebezug der angeschlossenen Anlagen, insbesondere 
des Netzabschlussgerätes, trägt der Kunde, ebenso die Kosten  
für eine etwaige Gebäudeverkabelung auf Glasfaserbasis. 
Soll eine Gebäudeverkabelung auf Glasfaserbasis hergestellt  
werden, stellt der Kunde sicher, dass diese bis zum Zeitpunkt 
der Herstellung des Netzanschlusses fertiggestellt ist; etwaige  
Mehrkosten des Netzbetreibers, die aufgrund einer späteren  
Fertigstellung der Gebäudeverkabelung entstehen, trägt der 
Kunde.

2.7	 Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Bau- und Instal-
lationsmaßnahmen und die Begehung der Anschlussstelle  
durch von ihm beauftragte Dritte ausführen zu lassen.

2.8	 Die Nutzung von Mehrwertdiensten ist nicht im Leis-
tungsumfang dieses Vertrages enthalten, ebenso nicht die 
Überlassung von für die Nutzung erforderlichen weiteren  
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Geräten, insbesondere eines Routers (z.B. Fritzbox). Die  
Nutzung von Mehrwertdiensten ergibt sich aus einem  
gesondert mit dem Telekommunikationsdiensteanbieter  
abzuschließenden Vertrag.

3.	� Zustandekommen des Vertrages

Der Vertrag kommt durch Auftragsbestätigung des Netzbe-
treibers, spätestens jedoch mit der Ausführung der Leistun-
gen des Netzbetreibers zustande.

4.	 Preise

Bei Beauftragung des Anschlusses bis zu dem im Anschreiben  
genannten bzw. für den jeweiligen Bauabschnitts gültigen 
Termins ist der Anschluss kostenlos. Nach Ablauf des Termins 
gelten die folgenden Konditionen. 
Die durch den Eigentümer / die Eigentümerin zu ent-
richtenden einmaligen Gebäudeanschlusskosten für den 
Standardanschluss setzen sich je nach Art der Verlegung 
und anhand des Gebäudetyps wie folgt zusammen: 

•	� Einfamilienhaus/ Doppelhaushälfte: 
- Einzelverlegung: 699,00€ *¹ 
- �Mitverlegung bei Neuanschlüssen  

oder Sanierungen*²: 199,00€

•	� Mehrfamilienhaus:  
- Einzelverlegung: 899,00€ *¹ 
- �Mitverlegung bei Neuanschlüssen  

oder Sanierungen*²: 299,00€

(*¹ bis einschließlich 30 m Hausanschlusslänge zzgl. 50,00 € 
pro laufenden zusätzlichen Meter)

(*² Die Sanierungsmaßnahmen beziehen sich ausschließlich 
auf die Hausanschlüsse und nicht auf allgemeine Sanierungs-
arbeiten im Gebäudeinneren.)

Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Umsatz-
steuer.

5.	 Rücktritt vom Vertrag

5.1.	 Der Netzbetreiber ist berechtigt, von diesem Vertrag  
zurückzutreten, wenn die in Ziffer 1.2 und 1.3 genannten  
Voraussetzungen für die Herstellung des Netzanschlusses für 
Glasfaseranschlüsse nicht oder nicht mehr gegeben sind.

5.2.	 Im Falle des Rücktritts des Netzbetreibers von diesem 
Vertrag nach Beginn der Baumaßnahmen an der Anschluss-
stelle ist der Kunde auf Verlangen des Netzbetreibers ver-
pflichtet, bereits erbrachte Leistungen des Netzbetreibers zu 
vergüten, wenn der Kunde keinen Vertrag über die Nutzung 
von Mehrwertdiensten mit dem Netzbetreiber abschließt, 
den bereits abgeschlossenen Vertrag über die Nutzung von 
Mehrwertdiensten nach Beginn der Baumaßnahmen kündigt  
oder dessen Kündigung durch den Netzbetreiber zu vertreten  
hat, insbesondere aufgrund von Zahlungsverzug. Dies gilt  
entsprechend bei Nichtabschluss oder Beendigung des 
Grundstücknutzungsvertrages. Bereits erbrachte Leistungen  
des Netzbetreibers sind auf Basis der für die Herstellung des 
Netzanschlusses und dessen Anschluss anfallenden Kosten 
zu berechnen. Bei individuellen Angeboten unter Punkt 3 sind 
die bereits erbrachten Leistungen auf Basis des Angebotes 
zu berechnen. Etwaige sonstige dem Netzbetreiber zuste-
hende Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche,  
bleiben unberührt.

5.3.	 Sollten der Kunde, der Grundstückseigentümer und der 
Netzbetreiber vor Baubeginn, insbesondere im Rahmen der 
Begehung der Anschlussstelle, keine Einigkeit über die vorzu-
nehmenden Bau- und Installationsmaßnahmen, insbesondere 
die Bauweise, erzielen, sind die Vertragsparteien berechtigt, 
von diesem Vertrag zurückzutreten.

6.	 Haftung
Der Netzbetreiber haftet nur für Schäden aus der schuldhaften 
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, für Schäden  
aus vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung und 
soweit zwingende gesetzliche Haftungsregelungen (z.B. Pro-
dukthaftungsgesetz) bestehen. Der Netzbetreiber haftet auch 
für Schäden aus der schuldhaften Verletzung wesentlicher  
Vertragspflichten, bei leichter Fahrlässigkeit jedoch be-

schränkt auf den vorhersehbaren, vertragstypischen  
Schaden. Wesentliche Vertragspflichten sind solche  
Verpflichtungen, die vertragswesentliche Rechtspositionen 
des Kunden schützen, die ihm dieser Vertrag nach seinem  
Inhalt und Zweck gerade zu gewähren hat, ferner solche  
Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung dieses Vertrages überhaupt erst ermöglicht 
und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut und 
vertrauen darf. Im Übrigen ist eine Haftung des Netzbetrei-
bers ausgeschlossen

7.	 Eigentumsverhältnisse

Die vom Netzbetreiber nach diesem Vertrag errichteten An-
lagen, insbesondere die Anschlussleitung, die Hauseinführung 
und der APL stehen im Eigentum des Netzbetreibers und sind 
lediglich zu einem vorübergehenden Zweck i. S. d. § 95 BGB 
installiert.

8.	 Sonstige Bestimmungen

8.1.	 Der Netzbetreiber kann sich zur Erfüllung seiner vertrag-
lichen Pflichten und Ausübung seiner vertraglichen Rechte  
jederzeit Dritter bedienen.

8.2.	 Die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag können 
mit Zustimmung des jeweils anderen Vertragspartners auf  
einen Dritten übertragen werden. Die Zustimmung darf nicht  
verweigert werden, wenn der Dritte die Gewähr dafür bietet, 
die Verpflichtungen aus dem Vertrag erfüllen zu können.

8.3.	 Nebenabreden zu diesem Vertrag wurden nicht  
getroffen. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages 
einschließlich dieser Klausel bedürfen zu Ihrer Wirksamkeit 
der Schriftform.

8.4.	 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder  
teilweise unwirksam sein oder werden, wird dadurch die  
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Viel-
mehr verpflichten sich die Vertragsparteien, die unwirksame  
Bestimmung durch eine andere, der unwirksamen Bestim-
mung im wirtschaftlichen Ergebnis am Nächsten kommende  
Bestimmung zu ersetzen. Gleiches gilt im Fall einer Regelungs-
lücke.


